
Aus Ihrer persönlichen Geschichte ergeben sich 
Handlungsschritte, die wir Ihnen vorschlagen und 
bei denen wir Sie begleiten können. Im Einzelnen 
können das sein:

f Raum, Zeit und Ruhe geben,

f von Angst und Druck entlasten,

f Gefährdungslage einschätzen,

f einen individuellen Sicherheitsplan 
erarbeiten,

f Informationen über rechtliche Möglichkeiten 
geben,

f Unterstützung und Begleitung bei  
rechtlichen Schritten anbieten,

f eine Gefährdeansprache durch die Polizei 
veranlassen,

f Hilfe und Unterstützung bei  notwendigen 
Veränderungen geben,

f mit Ihnen die belastende psychische 
Situation und die Vorgeschichte in 
Einzelgesprächen aufarbeiten,

f Ihnen notwendige Adressen und Kontakte 
zur Verfügung stellen (Anwält*innen, 
Therapeut*innen, Psychosoziale 
Prozessbegleitung, Selbsthilfegruppe o.ä.).

Auch wenn Sie sich für das Stalking selbst mit ver-
antwortlich fühlen („Ich beschwöre Stalking her-
auf.“) oder sich bisher der Tatperson gegenüber 
nicht eindeutig ablehnend verhalten haben:

Haben Sie den Mut, sich professionelle Hilfe zu 
holen. 

G R E N Z V E R L E T Z U N G E N 
E I N S C H Ü C H T E R N  B E L E I D I G E N 

S E X U E L L  N Ö T I G E N  E INDRINGEN 
P S Y C H O T E R R O R  J A G E N 
D I S T A N Z L O S I G K E I T 
A U F D R Ä N G E N  SMS-TERROR 
BEOBACHTEN BELAUSCHEN
H E T Z E N  ندرک بیقعت 
SACHBESCHÄDIGUNGEN 
GEWALT GEGEN HAUSTIERE 
п р е с л е д о в а т ь 
R U F S C H Ä D I G U N G 
D R I T T E  A U S F R A G E N 
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K Ö R P E R L I C H E  G E W A L T 
M A C H T  A U S Ü B E N    bİ  đe  doa 
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U N G L A U B W Ü R D I G  M A C H E N 
VERLEUGNEN  VERDRÄNGEN  ANGST 

M A C H E N  A U F L A U E R N  VERFOLGEN 
Takip etmek   B E L Ä S T I G E N 

AUSSPIONIEREN NACHSTELLEN

WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN

S T A L K I N G
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SPENDENKONTO

Wir freuen uns über die Unterstützung unserer Arbeit 
durch Spenden. Diese sind steuerlich absetzbar.
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Informationen für betroffene FrauenInformationen für betroffene Frauen



Als Begriff meint „Stalking“ ein Beobachten, sich Anpir-
schen, sich Anschleichen. Im übertragenen Sinn wird 
so das Verhalten von Tatpersonen benannt, die einer 
ausgesuchten Person nachstellen. 

In knapp der Hälfte aller Fälle sind die verfolgenden 
Personen Ex-Partner*innen. Sie kennen den von Stal-
king betroffenen Menschen und dessen Angewohn-
heiten, Schwächen und soziales Umfeld genau. Stal-
ker*innen können auch Kolleg*innen oder Bekannte 
sein. Eher selten handelt es sich um Fremde. 

Stalking kann über Jahre dauern und sich in Intensität 
und Belastung steigern. Betroffene leiden häufig unter 
dem Gefühl des Kontrollverlusts. Sie erleben das psy-
chisch übergriffige Verhalten als unberechenbar.

Typische psychische, physische und soziale Folgen:

 f Innere Unruhe, Angst, Depression bis zu Symptomen 
einer posttraumatischen Belastungsstörung,

 f Schlafstörungen, Magen- und Kopfschmerzen, Herz-
beschwerden,

 f Veränderungen im Umgang mit anderen Menschen, 
im Privatbereich und im Freizeitverhalten.

Häufig klingen diese Symptome auch nach Beendi-
gung des Stalkings nicht sofort ab. Reaktionen im Fa-
milien- und Freund*innenkreis können unterstützend 
sein oder aber zusätzliche Belastungsfaktoren bilden.

Sehr wichtig ist Ihre persönliche Einschätzung der Si-
tuation. Bei allem, was Sie im Hinblick auf das Stalking 
tun, sollte es darum gehen, dass Sie sich von Druck 
und Angst entlasten.

Hilfreich kann es sein:

 f Angehörige, Nachbar*innen, Freund*innen, Kol-
leg*innen über das Geschehen zu informieren,

 f sich nicht auf Gespräche mit der Tatperson einzu-
lassen, 

 f Beweise zu sammeln und evtl. kostenlose Apps zur 
Dokumentation und Beweissicherung zu nutzen,

 f eine Fangschaltung für Ihr Telefon schalten zu 
lassen,

 f eine zusätzliche Handynummer/ E-Mail-Adresse 
einzurichten,

 f ein Stalking-Tagebuch zu führen,

 f eine Beratungsstelle anzurufen oder aufzusuchen,

 f im Akutfall die Polizei zu rufen,

 f rechtliche Schritte einzuleiten: einstweilige Anord-
nung, Strafanzeige. 

Jeder Stalkingfall verläuft anders und es gibt kein „Pa-
tentrezept“ zur Beendigung. So haben z. B. die Vorge-
schichte des Stalkings sowie die Persönlichkeitsstruk-
tur und die Motivation der Tatperson Einfluss auf den 
Verlauf.

Verantwortung für das Stalking trägt die Tatper-
son, nicht Sie – auch wenn Sie diesen Menschen 
nicht von vornherein abgewiesen haben. 

Nutzen Sie Ihr Recht, Kontaktaufnahmen, Gesprä-
che usw. abzulehnen. Wenn Sie eine Beziehung 
nicht eingehen wollen, brauchen Sie dies weder 
zu erklären noch zu rechtfertigen oder zu ent-
schuldigen!

 f Die Tatperson folgt nicht Ihrer Logik. Sie ver-
leugnet und verdrängt in der Regel alle Fakto-
ren, die nicht in die eigene Logik passen. 

 f Die Tatperson respektiert Ihren Willen nicht.

 f Die Tatperson nutzt Ihre Gefühle aus.

Ihre rechtlichen Möglichkeiten:

 f Sie können für ein Kontakt- und Annäherungs-
verbot eine Schutzanordnung nach dem 
Gewaltschutzgesetz beim zuständigen Amts-
gericht beantragen bzw. durch die Anwaltschaft 
beantragen lassen.

 f Sie können bei der Polizei oder Staatsanwalt-
schaft eine Strafanzeige nach § 238 StGB 
(„Nachstellung“) erstatten.

Lassen Sie sich über Einzelheiten informieren. Bei 
Stalking empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, die 
Anwaltschaft einzuschalten.

STALKING WAS SIE ALS BETROFFENE TUN KÖNNEN...  ...UND WAS SIE DABEI BEACHTEN SOLLTEN:

 f Belästigungen per Telefon, E-Mails, in sozialen Netzwerken (auch unter vorgetäusch-
ter Identität), in Chaträumen oder über Nachrichten-Apps

 f unerwünschtes Beschenken z. B. mit Blumen

 f Warenbestellungen auf Namen der betroffenen Person

 f Sachbeschädigungen oder unerwünschtes Betreten von Grundstück und Wohnung

 f Ausspionieren des gesamten Tagesablaufs, auch unter Einbezug von Angehörigen 
oder Kolleg*innen

 f Auflauern und Verfolgen, auch über sogenannte Spionage-Apps

 f Identitätsdiebstahl, Fake-Einträge oder FakeAccounts im Internet

EINIGE BEISPIELE FÜR STALKING UND CYBERSTALKING


